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Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik 
Deutschland vom 14. Juni 2023  
Federführende Verfassung: Auswärtiges Amt  
 
Auszug S. 29 + 30: 
Wehrhaft. Resilient. Nachhaltig.  
 
Wir benötigen eine umfassend angelegte Herangehensweise, 
um dem Spektrum an Herausforderungen und Bedrohungen zu 
begegnen. Sicherheitspolitik ist mehr als die Summe aus Diplo-
matie und Militär; sie muss alle Stränge unserer Politik zusam-
menführen. Die Bundesregierung wird deshalb eine Politik der 
Integrierten Sicherheit verfolgen.  
Wir wollen Sicherheitspolitik umfassend definieren und auf den 
einzelnen Menschen ausrichten. Wo die Sicherheit jedes einzel-
nen Menschen wächst, und demokratische Rechte und Freihei-
ten gewährleistet sind, wächst auch die Stabilität von Gesell-
schaft und Staat. Im Einklang mit einer feministischen Außen- 
und Entwicklungspolitik setzen wir uns für die Rechte, Ressour-
cen und Repräsentanz von Frauen und marginalisierten Grup-
pen ein.  
Wir werden die in dieser Sicherheitsstrategie beschriebenen 
Vorhaben, sofern sie nicht bereits mit entsprechenden Haus-
haltsmitteln unterlegt sind, in die jeweiligen Einzelpläne des 
Bundeshaushalts im Wege der Priorisierung einfügen. Ange-
sichts der erheblichen aktuellen Anforderungen an unsere öf-
fentlichen Haushalte streben wir an, die Aufgaben dieser Stra-
tegie ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts insge-
samt zu bewältigen.  
Soweit in dieser Sicherheitsstrategie Zuständigkeiten der Län-
der berührt werden, wahrt die Bundesregierung bei der Umset-
zung die bestehenden Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte.  
Bei der Verteidigung unserer Werte und Durchsetzung unserer 
Interessen müssen wir uns Zielkonflikten stellen, die politische 
Abwägungen und Entscheidungen erfordern. Maßgabe für die 
Bundesregierung ist, diese offen anzugehen und transparent zu 
erörtern.  
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Integrierte Sicherheit für Deutschland  
Integrierte Sicherheit bedeutet, alle Themen und Instrumente 
zusammenzubringen, die für unsere Sicherheit vor Bedrohun-
gen von außen relevant sind.  
Sicherheit ist in diesem Sinn Bestandteil aller Politikbereiche 
und beschreibt ein ihnen gemeinsames Ziel. Jeder Politikbereich 
ist von einer verschlechterten Sicherheitslage betroffen, jeder 
kann zur Verbesserung der Sicherheit unseres Landes beitra-
gen. Integrierte Sicherheit geht damit über Abstimmung, Koor-
dinierung und Vernetzung hinaus. Sie formuliert durch die ge-
zielte und tiefe Verschränkung unterschiedlicher Politikfelder 
Antworten auf komplexe Bedrohungen und identifiziert die je-
weils passenden Instrumente.  
Integrierte Sicherheit muss nach innen wie nach außen wirken. 
Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen innerer und äußerer 
Sicherheit können wir uns nach außen nur schützen, wenn wir 
auch im Inneren gefestigt und abwehrfähig sind. Deshalb sind 
die Stärkung der Resilienz von Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von 
zentraler Bedeutung.  
Integrierte Sicherheit führt vorbeugendes, eingreifendes und 
nachsorgendes Handeln zusammen. Dabei richtet sie sich schon 
heute auch auf mittel- bis langfristige Herausforderungen.  
Mit der Politik der Integrierten Sicherheit wollen wir mit unse-
ren Nachbarn, Partnern und Verbündeten noch mehr als bisher 
zur Sicherheit in Europa und der Welt beitragen. Gemeinsam 
mit ihnen wollen wir unsere Zukunft aktiv gestalten.  

 
 
Auszug S. 34 – 36: 
Zivile Verteidigung, Zivil- und Katastrophenschutz  
 

Aufgrund der starken Wechselwirkungen zwischen äußerer und 
innerer Sicherheit hängt die Handlungsfähigkeit Deutschlands 
nach außen zunehmend auch von seiner Resilienz im Inneren 
ab. Diese liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Um die Sicherheit der Menschen 
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unseres Landes vor Katastrophen und Krisen umfassend zu 
stärken, bedarf es eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes. Die 
Bundesregierung, die Länder, die Kommunen, die Wirtschaft, zi-
vilgesellschaftliche Organisationen – aber auch jede und jeder 
Einzelne – können und sollen hierzu beitragen.  

Um die nötige Widerstandskraft für einen Konfliktfall zu entwi-
ckeln, wird die zivile Verteidigung im Rahmen der Gesamtver-
teidigung grundlegend überprüft und gestärkt. Mit der Stärkung 
der Zivilverteidigung wird die Bundesregierung die Aufrechter-
haltung der Staats- und Regierungsfunktionen, den Schutz und 
die Versorgung der Bevölkerung mit essenziellen Gütern und 
Dienstleistungen sowie die zivile, auch logistische, Unterstüt-
zung für die Streitkräfte sichern.  
Deutschland wird damit seine Bündnisverpflichtung der nach-
haltigen Steigerung seiner Resilienz aus Artikel 3 des Nordat-
lantikvertrags erfüllen.  
Unverzichtbare Grundlage unserer Wehrhaftigkeit sind Bürge-
rinnen und Bürger, die bereit sind, ihren Beitrag hierzu zu leis-
ten. Hierzu müssen wir auf ein belastbares Netz von Akteuren 
und Ressourcen zurückgreifen können, darunter gut ausgebil-
dete Sicherheitsbehörden, Organisationen der nicht-polizeili-
chen Gefahrenabwehr, starke ehrenamtliche Strukturen, ein 
breites Engagement von Freiwilligen sowie eine starke Wirt-
schaft und Sicherheitsforschung. Es gilt, die Regelungen zur 
Freistellung von Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, sowie 
Rahmenbedingungen für das Ehrenamt zu vereinheitlichen und 
es stärker zu würdigen. Nachbarschaften und solidarische Ge-
meinschaften leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz unseres Gemeinwesens.  
Angesichts eines immer komplexeren und breiteren Bedro-
hungsspektrums hat der Bevo ̈lkerungsschutz grundlegende Be-
deutung für die menschliche Sicherheit und für die Resilienz un-
seres Gemeinwesens. Die Bundesregierung wird den Bevo ̈lke-
rungsschutz umfassend stärken. Dies  
tun wir im Wege des kooperativen Föderalismus. Insbesondere 
bei besonders schwerwiegenden oder länderübergreifenden Ge-
fahrenlagen soll durch effiziente Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern eine verbesserte Unterstützung betroffener Länder und 
Regionen, auch in der akuten Gefahrenabwehr, gewährleistet 
werden. Mit dem neu geschaffenen Gemeinsamen 
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Kompetenzzentrum Bevo ̈lkerungsschutz beim Bundesamt für 
Bevo ̈lkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird die Zusammen-
arbeit von Bund und Ländern bei der Vorbereitung und Reaktion 
auf Krisen qualitativ gestärkt. Das Kompetenzzentrum berät und 
begleitet das Krisenmanagement in Bund und Ländern; es wird 
zudem ein übergreifendes Ressourcenmanagement aufbauen 
und ein gemeinsames Lagebild Bevo ̈lkerungsschutz zur Verfü-
gung stellen.  
Der Schutz der Kritischen Infrastrukturen einschließlich system-
relevanter Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für 
die Sicherheit unseres Lebens und unserer Freiheit. Auch Re-
dundanzen in Form zusätzlicher Systeme spielen hierbei eine 
wichtige Rolle. Insgesamt bedarf der Schutz Kritischer Infra-
strukturen einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung.  
Die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit im Katastro-
phenschutz ist Ausdruck europäischer Solidarität und eine In-
vestition in Wirksamkeit und Effizienz.  
Die Bundesregierung will unter Beachtung der Prinzipien von 
Subsidiarität und Proportionalität die Widerstandsfähigkeit der 
Länder gegenüber Krisen und Katastrophen stärken, damit 
diese die Resilienz von Städten und Gemeinden stärken können. 
Dies betrifft auch Innenstädte, Wohnquartiere und Infrastruktu-
ren gemäß dem Leitbild der Neuen Leipzig-Charta zur nachhal-
tigen europäischen Stadt.  
Die Bundesregierung wird ihre „Strategie zur Stärkung der 
Resilienz gegenüber Katastrophen“ konsequent umsetzen, da-
mit die Menschen und ihre Existenzgrundlagen gegenüber Kata-
strophen besser geschützt werden. Deswegen werden wir den 
strukturierten Resilienz-Dialog zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen unter Einbindung privatwirtschaftlicher und zivilge-
sellschaftlicher Akteure ausbauen.  
»Die Bundesregierung wird die Bevölkerung und die Wirtschaft 
aktiv in die Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Resilienz ge-
genüber Katastrophen und Krisenlagen einbinden und die da-
hingehenden Bemühungen stärker miteinander verschränken. 
Sie wird die Aufmerksamkeit und Sensibilität für Resilienz erhö-
hen und praktische Präventions- und Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Die Bundesregierung strebt an, die länder- und ress-
ortübergreifenden Übungen zum Krisenmanagement (LÜKEX) 
konzeptionell weiterzuentwickeln.  



 5 

Die Bundesregierung wird die Rahmenrichtlinien für die Ge-
samtverteidigung neu fassen, auch um die Mindestanforderun-
gen der NATO für die nationale Widerstandsfähigkeit umzuset-
zen.  
Die Bundesregierung wird zudem die Sicherstellungs- und Vor-
sorgegesetze überprüfen und, sofern erforderlich, Novellierun-
gen oder Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen.  
Durch die Schaffung eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes 
wird die Bundesregierung insbesondere die effiziente und de-
zentrale Bevorratung von Arzneimittel- und Medizinprodukten 
sowie regelmäßige Ernstfallübungen für das Personal für Ge-
sundheitskrisen sicherstellen.  
»Für den Erhalt der Einsatzfähigkeit von Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben und Organisationen der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr muss die Beschaffung von geeig-
neten Ausstattungen sichergestellt werden.  
»Die nationalen Reserven für Nahrung, den Gesundheitssektor 
und zur Betreuung von Menschen werden überprüft und bei Be-
darf weiter ausgebaut, um in Notsituationen besser reagieren 
zu können. Die Erfordernisse für eine vorsorgeorientierte und si-
chere Energieversorgung werden weiterhin regelmäßig über-
prüft und an die aktuellen Bedarfe angepasst.  
Um auf chemische, biologische, radiologische und nukleare Ge-
fahren (CBRN) besser vorbereitet zu sein, wird die Bundesre-
gierung Fähigkeiten zum CBRN-Schutz ausbauen, Notfallpläne 
aufstellen und Notfallübungen durchführen.  
Die Bundesregierung strebt mit einem Dachgesetz zur Kriti-
schen Infrastruktur einen übergeordneten gesetzlichen Rahmen 
an, der die Resilienz Kritischer Infrastrukturen stärkt und die 
Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesebene sowie mit 
der Wirtschaft verbessert. Eine spezifische Bewertung der Si-
cherheitsrisiken für Deutschland durch die Klimakrise wird dabei 
einbezogen.  
Die Bundesregierung wird die Forschung für die zivile Sicherheit 
weiter vorantreiben, die dazu beiträgt, Krisen erfolgreich vorzu-
beugen, auf sie reagieren und sie bewältigen zu können.  
Die Bundesregierung wird sich im europäischen Rahmen für 
eine Weiterentwicklung des europäischen Katastrophenschutz-
mechanismus und der europäischen Reserve rescEU einsetzen. 
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Wir werden auf den Ausbau länderübergreifender Übungen hin-
wirken, ebenso auf die Entwicklung europäischer Standards für 
den EU-weiten Informationsaustausch vor, während und nach 
Krisenfällen und für die Ausbildung zivilen Personals. Darüber 
hinaus werden wir Fragen der grenzüberschreitenden Vernet-
zung mit den Kritischen Infrastrukturen unserer europäischen 
Nachbarn stärker berücksichtigen.  
 
(Auszug S. 42) 
Die Bundesregierung wird ihr Engagement in einem integrierten 
Ansatz der internationalen Krisenprävention, Stabilisierung, 
Friedensförderung, humanitären Hilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit weiter verstärken. Dabei wird sie ihre Maßnahmen 
klimasensibel ausrichten und den Schutz des einzelnen Men-
schen in den Mittelpunkt stellen. Wir werden – im Einklang mit 
unserer feministischen Außen- und Entwicklungspolitik – die In-
teressen von Frauen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
in der Konzeption von Maßnahmen des integrierten Friedensen-
gagements besonders berücksichtigen.  
Die Bundesregierung setzt sich für eine verstärkte Nutzung wis-
senschaftsbasierter Ansätze für Krisenfrüherkennung, strategi-
sche Vorausschau, Krisenprävention, Stabilisierung und Frie-
denssicherung ein.  
Um Hungerkrisen langfristig vorzubeugen und diese abzufe-
dern, unterstützt die Bundesregierung eine nachhaltige Trans-
formation der Ernährungssysteme – gemeinsam mit den Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Natio-
nen in Rom (FAO, WFP, IFAD und CFS) und unter Einbindung 
aller relevanten Akteure im Ernährungsbereich.  
Die Bundesregierung wird das Technische Hilfswerk weiter stär-
ken, um es weltweit bei der Bekämpfung von Katastrophen so-
wie beim Auf- und Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes 
einsetzen zu können. Dabei soll es in die Hilfeleistungsmecha-
nismen von EU und VN konsequent eingebunden werden.  
Die Bundesregierung wird zudem den Ausbau gezielter Migrati-
onspartnerschaften und -kooperationen der EU mit globalen 
Partnern unterstützen. Mit ihnen zusammen wollen wir Möglich-
keiten zur geregelten Migration verbessern und Integration von 
Schutzsuchenden vor Ort fördern und zugleich irregulären 
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Flucht- und Migrationsbewegungen vorbeugen. Hierfür strebt 
die Bundesregierung den Abschluss bilateraler Migrations- und 
Rückführungsvereinbarungen mit wesentlichen Herkunftslän-
dern an.  
Die Bundesregierung wird ihre globalen Partnerschaften gezielt 
ausbauen, um bessere und nachhaltige Angebote machen zu 
können. Hierbei strebt sie faire, respektvolle und langfristige 
Zusammenarbeit unter souveränen und gleichberechtigten Part-
nern an. Sie bringt dies auch systematisch in die Beratungen in 
der Europäischen Union und in den G7 ein.  
Die Bundesregierung will ihre Partner mit zivilen wie militäri-
schen Programmen, auch durch die Ertüchtigungsinitiative der 
Bundesregierung, besser in die Lage versetzen, ihre eigenen zi-
vilen Instrumente und militärischen Fähigkeiten zur Konfliktbei-
legung auszubauen.  
Um auch den wichtigen polizeilichen Beitrag im internationalen 
Einsatz für zivile Krisenprävention und im zivilen Krisenmanage-
ment noch weiter zu stärken, bauen wir unser Engagement mit 
speziell für Auslandseinsätze qualifizierten Polizistinnen und Po-
lizisten weiter aus. Wir wollen mehr qualifiziertes Personal be-
reithalten und zusätzliche Anreize schaffen, um unsere Beteili-
gung an internationalen Einsätzen weiter steigern zu können.  
 


